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 Veröffentlicht am 20.06.2017

Norm

ABGB §1325 D4

VersVG §155

VersVG §156 Abs3

1. ABGB § 1325 heute

2. ABGB § 1325 gültig ab 01.01.1812

1. VersVG § 155 heute

2. VersVG § 155 gültig ab 06.04.1959

1. VersVG § 156 heute

2. VersVG § 156 gültig ab 06.04.1959

Rechtssatz

Die auf die Erhöhung einer rechtskräftig zuerkannten Verdienstentgangsrente gerichteten Ansprüche sind ebenfalls als

Rentenforderungen zu behandeln, auch wenn sie im Folgeprozess nur für einen bestimmten, in der Vergangenheit

liegenden Zeitraum geltend gemacht werden.
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